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1. Stundenlohn: Bezahlung während des Urlaubs
2. Die Verlängerung der Probezeit
3. Aufeinanderfolgende Verträge, un-/befristete Verträge
4. Vereinbarungen über die Beendigung des Arbeitsvertrages
5. Die missbräuchliche Kündigung - Folgen
6. Krankheit und Urlaub

7. Ärztliche Bescheinigungen (Besonderheiten)
8. Stillen während der Arbeitszeit
9. Neuheiten in der Rechtsprechung



1.LOHN, DER PRO STUNDE BEZAHLT WIRD: 
BEZAHLUNG WÄHREND DER FERIEN

  Der Lohn kann monatlich oder stündlich gezahlt werden.

  Wenn er pro Stunde bezahlt wird, kommen noch Zuschläge für Ferien und Feiertage hinzu:



1.LOHN, DER PRO STUNDE BEZAHLT WIRD: 
BEZAHLUNG WÄHREND DER FERIEN

  Es gibt zwei Systeme, um Urlaub (und Feiertage) zu vergüten:

  1. Da der/die Arbeitnehmer/in den Ferien- und Feiertagszuschlag bei jedem monatlichen 
Lohneingang erhalten hat, ist nichts mehr geschuldet, wenn er/sie Urlaub nimmt.

  2. Die andere Möglichkeit ist, den Zuschlag zu horten und ihn dem/der Arbeitnehmer/in während 
des Urlaubs auszuzahlen.

Bei einem unregelmäßigen Zeitplan, der von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat erstellt wird, 
ist das 1. System am einfachsten anzuwenden.



1.LOHN, DER PRO STUNDE BEZAHLT WIRD: 
BEZAHLUNG WÄHREND DER FERIEN

  Beispiel:

  Arbeitnehmer/in, der/die 8 Stunden pro Tag arbeitet 2 Wochen mit den folgenden Arbeitszeiten:

  Woche 1: von Dienstag bis Samstag Woche 2: von Montagnachmittag bis Freitag

  Woche 3: Im Urlaub

  Der Arbeitnehmer hat also in den ersten 2 Wochen gearbeitet: 40 + 36 Stunden = 76 Stunden

  Er wird 76 Stundenzuschläge gehortet haben, um seine freien Tage in der 3. Woche zu bezahlen.

  Wenn er 33.- pro Stunde erhält, hat er als Zuschläge Ferien/GF "eingenommen":

  76 x (14,64% von 33) = 367,15

  Ein Arbeitstag wird vergütet: 8 x 33 = 264.-.

  Man sieht also, dass hier der Urlaub nur an 1,4 von 5 Tagen finanziert wurde. Die weitere Bezahlung erfolgt 
zu einem späteren Zeitpunkt mit den nächsten Tagen, an denen gearbeitet und zusätzlich bezahlt wird.



1.LOHN, DER PRO STUNDE BEZAHLT WIRD: 
BEZAHLUNG WÄHREND DER FERIEN

  Kumulative Anforderungen des BG für die Zulassung des ersten Systems, d. h. der Zahlung des 
Ferienzuschlags nach und nach mit der Zahlung der geleisteten Arbeitsstunden (BGE 4A_561/2017):

  1. Es muss eine objektive Notwendigkeit aufgrund einer unregelmäßigen Tätigkeit vorliegen;

  2. Der Anteil des Gesamtlohns, der für die Ferienabgeltung bestimmt ist, muss im Arbeitsvertrag 
klar und ausdrücklich erwähnt werden....

  3. ... sowie auf den periodischen Lohnabrechnungen.



2. DIE VERLÄNGERUNG DER PROBEZEIT

Die Änderung der Dauer der Probezeit muss bilateral erfolgen. Siehe Art. 3.3 GAV 
Maximale Dauer: 3 Monate
Keine Probezeit in befristeten Arbeitsverträgen vorgesehen, aber Möglichkeit, eine Probezeit vorzusehen.



2. DIE VERLÄNGERUNG DER PROBEZEIT

Die Probezeit wird nur in den in Art. 335b Abs. 3 OR genannten Fällen verlängert, d.h.:
- die Krankheit;
- den Unfall;
- die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. 

Beispiel:

Anstellung am 01.09.2023; Probezeit von 2 Monaten. Hr. X erkrankt vom 25.10.2023 bis 11.11.2023.
-> Die Probezeit endet nicht am 31.10.2023, sondern am 18.11.2023.



3. AUFEINANDERFOLGENDE VERTRÄGE, 
UN-/BEFRISTETE VERTRÄGE

Ein befristeter Vertrag kann verlängert werden. Wenn keine näheren Angaben: unbefristeter 
Vertrag

Aber 2. befristeter Vertrag möglich. Beispiel: Befristeter Vertrag vom 01.01.23 bis 30.04.23 
verlängert bis 31.07.23

Grundsätzlich gelten ab dem 3. befristeten Vertrag (2 Verlängerungen) in Folge die Regeln für 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag.



3. AUFEINANDERFOLGENDE VERTRÄGE, 
UN-/BEFRISTETE VERTRÄGE

Wenn auf einen Lehrvertrag eine Festanstellung folgt -> keine (neue) Probezeit

Wenn ein befristet Beschäftigter (AVG) fest angestellt wird -> Möglichkeit, eine Probezeit 
einzulegen.

Das Kriterium ist, dass im ersten Fall der Arbeitgeber derselbe ist, im zweiten Fall jedoch nicht.

Praktikumsvertrag

Dieser Begriff ist mehrdeutig und um verschiedene Fälle abzudecken. Sie müssen entscheiden, 
ob es sich um:

einem Praktikum im engeren Sinne, das man als einen kurzen Aufenthalt in einem 
Unternehmen definieren könnte, um einen Beruf oder eine Stelle kennenzulernen. Ein Beispiel: 
Ein Inhaber einer eidgenössischen Matura kommt 15 Tage in die Kreditabteilung einer Bank.

Oder ein Praktikum, das eher wie ein Arbeitsvertrag aussieht, d. h. der/die Praktikant/in leistet 
bezahlte Arbeit für den Arbeitgeber. In diesem Fall wird es als befristeter Arbeitsvertrag 
betrachtet.



3. AUFEINANDERFOLGENDE VERTRÄGE, 
UN-/BEFRISTETE VERTRÄGE

Siehe Anhang 11 GAV:



3. AUFEINANDERFOLGENDE VERTRÄGE, 
UN-/BEFRISTETE VERTRÄGE



3. AUFEINANDERFOLGENDE VERTRÄGE, 
UN-/BEFRISTETE VERTRÄGE

Wenn zwei Verträge aufeinander folgen: keine Möglichkeit, eine neue Probezeit 
einzuführen, da sich die Parteien bereits kennen.

Es ist jedoch möglich, vertraglich zu vereinbaren, dass jemand "auf Probe" die Stelle 
wechselt und an seiner alten Stelle wieder eingestellt wird, wenn die Probezeit nicht 
erfolgreich verläuft. In diesem Fall befinden wir uns außerhalb der Probezeit des OR.

Wenn zwei Verträge aufeinander folgen, aber mit einer Unterbrechung in der Mitte, ist 
entscheidend, wie lange die Unterbrechung zwischen den beiden Verträgen dauert.

-> sehr lange Unterbrechung: Möglichkeit, eine neue Probezeit vorzusehen

-> kurze bis lange Unterbrechung: keine Möglichkeit, eine neue Probezeit vorzusehen



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS 

Sie werden auch als "Aufhebungsvereinbarungen" bezeichnet.

Sie werden häufig eingesetzt, weil die Parteien am Ende des Vertrags Risiken haben.

Es handelt sich um eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, den 
Arbeitsvertrag zu beenden und/oder die Modalitäten der Beendigung festzulegen. 

2 verschiedene Fälle:

1. Eine der Parteien kündigt. Die Parteien möchten die Modalitäten festlegen.

2. Der Arbeitgeber möchte sich von dem Arbeitnehmer trennen, will aber ein 
Gerichtsverfahren vermeiden. Er kündigt dem Arbeitnehmer daher und bespricht 
anschließend mit ihm die Modalitäten der Kündigung.



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS 

Den Parteien steht es frei, sich über das Vertragsende zu einigen, einschließlich der Möglichkeit, vom Vertrag 
abzuweichen. Es müssen jedoch gegenseitige Zugeständnisse vorliegen, und Art. 341 OR findet Anwendung:

Es muss auch ein klarer und unmissverständlicher Wille der Parteien vorliegen. Ihnen muss eine Bedenkzeit 
eingeräumt werden.

Es ist keine besondere Form vorgeschrieben (es ist jedoch ratsam, die Vereinbarung schriftlich zu machen und von 
beiden Parteien unterschreiben zu lassen).



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS

Es kann Auswirkungen auf den Anspruch des Arbeitnehmers auf Arbeitslosengeld geben: Art. 30 Abs. 1 Bst. a und b AVIG

Ein Problem kann insbesondere der Verzicht des Arbeitnehmers auf die Anwendung von Art. 336c OR sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Vereinbarung nur dann gültig ist, wenn:

- dass es einen gemeinsamen Willen der Parteien gibt;

- dass das Abkommen mit gegenseitigen Zugeständnissen ausgewogen ist;

- dem Arbeitnehmer eine Bedenkzeit eingeräumt wurde



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS

Rückerstattung von Ausbildungskosten - Art. 35 GAV



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS

Die Frage der Ausbildungskosten und was die Parteien bei der Annahme einer Austrittsvereinbarung vereinbaren, 
wird in der Regel bereits in der Ausbildungsvereinbarung geregelt.

Beispiel für eine klassische Klausel:

Wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber verlässt, erstattet er ihm die von diesem vorgestreckten Kosten in Höhe von:

- 75% im ersten Jahr nach Abschluss der Ausbildung

- 50% im zweiten Jahr nach Abschluss der Ausbildung

- 25% im dritten Jahr nach Abschluss der Ausbildung



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS



4. VEREINBARUNG ÜBER DIE BEENDIGUNG 
DES ARBEITSVERTRAGS



5. DIE MISSBRÄUCHLICHE KÜNDIGUNG -
FOLGEN

Der GAV stellt einige Anforderungen an den Ablauf des Entlassungsprozesses (teilweise in 
Anlehnung an die Regeln des StPG): 



5. DIE MISSBRÄUCHLICHE KÜNDIGUNG -
FOLGEN

Der GAV sagt nichts über die Folgen eines Verstosses gegen die Bestimmungen des 
Vertrags aus. Der Richter muss also über die Folgen eines solchen Verstoßes entscheiden, 
in diesem Fall darüber, ob die Kündigung nichtig, anfechtbar oder missbräuchlich ist.

In den meisten Fällen wird das Gericht von der Missbräuchlichkeit der Kündigung 
ausgehen und somit Art. 336ff. OR anwenden.
Beispiel für Rechtsprechung mit Anwendung des GAV (2019):
- einen Monatslohn als Entschädigung nach Art. 336a OR an den Arbeitgeber, der eine 
Arbeitnehmerin entlassen hat, ohne sie zuvor ordnungsgemäß gewarnt zu haben 
(Verstoss gegen Art. 4.5 Bst. c) GAV).



5. DIE MISSBRÄUCHLICHE KÜNDIGUNG -
FOLGEN

Zur Erinnerung: Es gibt auch alle Fälle von missbräuchlicher Kündigung nach Art. 336 OR:

Sowie die von der Rechtsprechung entwickelten, wie die Fälle von Mitarbeitern

»Älter und mit einem gewissen Dienstalter»: z.B. BG-Urteil 4A-117/2023 vom 15.05.23



6. KRANKHEIT UND URLAUB

Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit muss von dem Begriff der Unfähigkeit, seinen Urlaub 
(oder freie Zeit zum Ausgleich von Überstunden) nehmen und genießen zu können, 
unterschieden werden.
Beispiel: Ein professioneller Pianist ist möglicherweise arbeitsunfähig, weil er sich einen 
Finger gebrochen hat, kann aber trotzdem seinen Urlaub nehmen. In diesem Fall wird der 
Arzt bescheinigen, ob er urlaubsfähig ist oder nicht.
Damit die Urlaubstage "zurückgegeben" werden, weil der Arbeitnehmer (ärztlich 
bestätigt) nicht in der Lage war, seinen Urlaub nehmen zu können, muss ein ärztliches 
Attest vorgelegt werden.
ACHTUNG: Es ist nicht möglich, zu 50% im Urlaub und zu 50% krankgeschrieben zu sein.

Einige Fälle mögen kritikwürdig erscheinen: psychische Krankheit und OK, um ins 
Ausland zu gehen und trotzdem krankgeschrieben zu bleiben.



7. ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN (BESONDERHEITEN)
-> RÜCKWIRKENDE ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN

- A) Allgemeines

- Ein ärztliches Zeugnis kann definiert werden als ein Dokument über den Gesundheitszustand einer Person, das von 
einem Arzt oder einer anderen gesetzlich befugten medizinischen Fachkraft auf der Grundlage seiner Feststellungen 
erstellt wird, auf seinen medizinischen Kenntnissen beruht und dazu dient, eine medizinische Tatsache mit rechtlicher 
Bedeutung zu beweisen.

- Diese Definition bezieht sich auf mehrere Arten von Dokumenten, insbesondere das ärztliche Zeugnis vor der 
Arbeitsaufnahme, das Zeugnis über die Eignung oder Nichteignung und das ärztliche Zeugnis über den Arbeitsausfall. 
(Quelle: le certificat médical dans les relations de travail - in "Les certificats dans les relations de travail" - CERT -
Neuchâtel - 2018)

- B) Rückwirkende ärztliche Bescheinigungen

- In den meisten Fällen stellt der Arzt die Bescheinigung ab dem Tag aus, an dem der Arbeitnehmer ihn aufsucht. 
Manchmal datiert er den Beginn des Zeugnisses auf das Eintreten eines auslösenden und identifizierbaren Ereignisses 
der Arbeitsunfähigkeit zurück.

- Wo es anfängt, problematisch zu werden, ist, wenn die Rückwirkung darüber hinausgeht, insbesondere wenn es um 
psychische Beeinträchtigungen geht. -> So sollte die Nichtigkeit der Kündigung aufgrund eines rückwirkenden 
ärztlichen Attests nicht zugelassen werden, wenn der Patient die Kündigung gerade erst erhalten hat und nachweisen 
will, dass er bei Erhalt der Kündigung bereits krank war.



7. ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN (BESONDERHEITEN)
-> RÜCKWIRKENDE ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN

- C) Schlussfolgerung

- Außer in besonderen Situationen sollte ein ärztliches Attest nicht über einen zu langen Zeitraum rückwirkend 
ausgestellt werden (in der Regel mehr als drei Tage, um einen Termin beim Arzt zu vereinbaren). Nach dieser Zeit 
sollte es grundsätzlich keinen Beweiswert mehr haben.



8. STILLEN WÄHREND DER ARBEITSZEIT

Rechtsgrundlage: Art. 22.11 GAV (der Art. 60 ArGV1 übernimmt)

Im Vorfeld gibt es Art. 35a ArG



8. STILLEN WÄHREND DER ARBEITSZEIT

Es stellt sich die Frage nach der Auslegung von Art. 35a Abs. 2 ArG in Bezug auf das Stillen

Es ist anzunehmen, dass das Gesetz stillenden Müttern formell kein Recht auf Freistellung von der 
Arbeit nach der 16. Woche nach der Geburt ihres Kindes einräumt, dass aber zumindest nach Ablauf 
dieser Frist, wenn die vom Arbeitgeber vorgeschlagenen Massnahmen es der Arbeitnehmerin nicht 
erlauben, ihren Säugling zur Zufriedenheit zu stillen, diese auf der Grundlage von Art. 35a ArG eine
Freistellung von der Arbeit verlangen kann (Urteil KG-FR 102 2022 42 vom 08.08.22).



8. STILLEN WÄHREND DER ARBEITSZEIT

Art. 35a Abs. 2 ArG begründet jedoch eine Meldepflicht für Frauen, die sich von der Arbeit freistellen 
lassen wollen. Die Mitteilung kann mündlich oder schriftlich erfolgen, muss aber an einen 
Vorgesetzten gerichtet sein (Wyler, in Kommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 35a N. 5). So muss eine 
Arbeitnehmerin, die von ihrem Recht Gebrauch machen möchte, ihren Säugling zu stillen, den 
Arbeitgeber darüber informieren und gegebenenfalls die Zeiträume angeben, in denen gestillt 
werden soll. Dies ist eine Pflicht, die es dem Arbeitgeber ermöglichen soll, den Grund für die 
Nichtbereitstellung der Arbeit zu ermitteln. Denn obwohl der Arbeitgeber über das Stillen informiert 
ist, muss er erkennen können, ob die Abwesenheit seiner Arbeitnehmerin auf das Stillen, die 
Ausübung des Rechts, nicht beschäftigt zu werden, oder andere Gründe zurückzuführen ist (Wyler, 
Art. 35a N. 16). Die Zeit, die für das Stillen aufgewendet wird, gilt in der Tat als Arbeitszeit in dem 
in Art. 60 Abs. 2 ArGV 1 genannten Umfang. Die Zeit, in der stillende Mütter von der Arbeit 
freigestellt werden, wird hingegen nicht als Arbeitszeit angerechnet und diese Mütter werden 
daher nicht entlohnt (Wyler, Art. 35a N. 12). Bei fehlender Meldung und sofern er über das Stillen der 
Arbeitnehmerin informiert ist, muss der Arbeitgeber eine gewisse Milde walten lassen und darf ohne 
vorherige Erinnerung an die Meldepflicht keine Sanktionen aussprechen (Wyler, Art. 35a N. 5).



9. NEUES AUS DER RECHTSPRECHUNG

Gerichtshof GE - Urteil 194/2022 vom 7. Dezember 2022



9. NEUES AUS DER RECHTSPRECHUNG

  BG-Urteil 4A_39/2023 vom 14.02.23



9. NEUES AUS DER RECHTSPRECHUNG

  Wenn noch Zeit bleibt, Evokation von möglichen weiteren Rechtsprechungen.

  Ansonsten:

 FRAGEN?

 Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


